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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg und anderer dienstrechtlicher Vorschriften

A .  Z i e l s e t z u n g

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Februar 2012
zur hessischen Professorenbesoldung besteht seit 1. Januar 2013 auch hinsichtlich
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg ein Änderungsbedarf, da im
Landesbereich vergleichbare Regelungen gelten. Außerdem sollen mit Wirkung
vom 1. Januar 2014 die besoldungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Nach-
wuchswissenschaftler verbessert werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit bei der Gewinnung von Professoren soll
mit Wirkung vom 1. Januar 2013 das Grundgehalt in der Besoldungsgruppe W 2
um 749,32 Euro auf 5 400 Euro und das Grundgehalt in der Besoldungsgruppe W 3
um 517,71 Euro auf 6 130 Euro erhöht werden. Die bis zum Tag der Verkündung
des Gesetzes gewährten Leistungsbezüge sollen zur Hälfte, höchstens jedoch bis
zum Betrag der Grundgehaltserhöhung in Grundgehalt umgewidmet werden und
gelten insoweit als Bestandteil der Grundgehaltserhöhung.

Um die Attraktivität des Hochschulsystems für Nachwuchswissenschaftler in Ba-
den-Württemberg zu steigern, soll das Grundgehalt in der Besoldungsgruppe W 1
mit Wirkung vom 1. Januar 2014 um 300 Euro auf 4 393,41 Euro erhöht werden.
Außerdem sollen die Juniorprofessoren und Juniordozenten ab diesem Zeitpunkt
eine Zulage bis zur Höhe des Grundgehalts erhalten können.
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C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Durch die vorgesehene Anhebung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen
W 2 und W 3 sowie der damit verbundenen Anpassung der Besoldungsdurch-
schnitte ergeben sich für das Land Mehrkosten bei der Besoldung und Versor-
gung in Höhe von circa 9,6 Millionen Euro pro Jahr. Auf Grund der vorgesehenen
rückwirkenden Anhebung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und
W 3 ab 1. Januar 2013 ergeben sich im Jahr 2014 Mehrkosten bei der Besoldung
in Höhe von insgesamt circa 18,7 Millionen Euro. Zusätzlich wird die Erhöhung
des Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 1 ab 1. Januar 2014 zu Mehrkosten
von circa 0,7 Millionen Euro pro Jahr führen. Die Mehrkosten werden im Einzel-
plan 14 gedeckt. Ab dem Jahr 2015 sind sie in voller Höhe in der Mittelfristigen
Finanzplanung berücksichtigt. 

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium                                                        Stuttgart, 21. Oktober 2014
Baden-Württemberg

Ministerin im Staatsministerium

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Landesverfassung den
von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg und anderer dienstrechtlicher
Vorschriften mit Begründung und Vorblatt. Ich bitte, die Beschlussfassung des
Landtags herbeizuführen. Federführend ist das Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft zuständig.

Mit freundlichen Grüßen

Krebs
Ministerin im Staatsministerium
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg und
anderer dienstrechtlicher Vorschriften

Artikel 1

Gesetz zur Erhöhung der Grundgehälter in der 
Landesbesoldungsordnung W

§ 1

Erhöhung der Grundgehaltssätze

(1) Es erhöhen sich die Grundgehaltssätze der Landes -
besoldungsordnung W nach dem Stand des Gesetzes
über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezü-
gen 2012 sowie über die Einmalzahlung in 2011 in Ba-
den-Württemberg vom 14. Februar 2012 (GBl. S. 28)

1. in Besoldungsgruppe W 1 um 300 Euro,

2. in Besoldungsgruppe W 2 um 749,32 Euro,

3. in Besoldungsgruppe W 3 um 517,71 Euro.

(2) Die Erhöhung erfolgt für die Besoldungsgruppe W 1
mit Wirkung vom 1. Januar 2014 und für die Besol-
dungsgruppen W 2 und W 3 mit Wirkung vom 1. Januar
2013. Artikel 1 § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und
§ 3 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über die Anpas-
sung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-
Württemberg 2013/2014 vom 16. Juli 2013 (GBl. S. 185)
finden auf die nach Absatz 1 erhöhten Grundgehaltssätze
Anwendung.

(3) Die erhöhten Grundgehaltssätze ergeben sich aus den
Anlagen 1 bis 3 zu diesem Gesetz.

§ 2

Änderung von Anpassungsgesetzen

(1) Die in der Anlage zu dem Gesetz über die Anpassung
von Dienst- und Versorgungsbezügen 2012 sowie über
die Einmalzahlung in 2011 in Baden-Württemberg vom
14. Februar 2012 (GBl. S. 28) enthaltene Anlage 9 wird
durch die in der Anlage 1 zu diesem Gesetz enthaltene
Anlage 9 ersetzt.

(2) Die in der Anlage 1 zu dem Gesetz über die Anpas-
sung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-
Württemberg 2013/2014 vom 16. Juli 2013 (GBl. S. 185)
enthaltene Anlage 9 wird durch die in der Anlage 2 zu
diesem Gesetz enthaltene Anlage 9 ersetzt.
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(3) Die in der Anlage 2 zu dem Gesetz über die Anpas-
sung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-
Württemberg 2013/2014 enthaltene Anlage 9 wird durch
die in der Anlage 3 zu diesem Gesetz enthaltene Anlage 9
ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. April 2014 (GBl. 
S. 99, 164), wird wie folgt geändert:

1. § 38 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

    „(6) Unbefristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1
und 2 sind zusammen neben einem Grundgehalt der
Besoldungsgruppe W 2 bis zur Höhe von 21 Prozent
und neben einem Grundgehalt der Besoldungsgruppe
W 3 bis zur Höhe von 28 Prozent des jeweiligen
Grundgehalts ruhegehaltfähig, soweit sie jeweils min-
destens zwei Jahre bezogen worden sind. Befristete
Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 können im
Rahmen des Satzes 1 frühestens nach jeweils zehn-
jährigem Bezug für ruhegehaltfähig erklärt werden.
Befristete und unbefristete Leistungsbezüge nach Ab-
satz 1 Nr. 1 und 2 können in Ausnahmefällen zusam-
men insgesamt neben einem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W 2 bis zur Höhe von 55 Prozent und
neben einem Grundgehalt der Besoldungsgruppe W 3
bis zur Höhe von 65 Prozent des jeweiligen Grundge-
halts für ruhegehaltfähig erklärt werden.“

2. § 59 wird wie folgt geändert:

    a)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

    b)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „von 600
Euro pro Monat“ durch die Wörter „des Grundge-
halts der Besoldungsgruppe W 1“ ersetzt.

    c)  Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

        „(2) Das der jeweiligen Hochschule zur Verfügung
stehende Volumen für Zulagen nach Absatz 1 Satz 1
erhöht sich um die Mittel privater Dritter, wenn
und soweit die Dritten diese Beträge der Hoch-
schule ausdrücklich für diesen Zweck und ohne
Bindung an eine bestimmte Person zur Verfügung
gestellt haben. Absatz 1 Sätze 2 und 4 gelten ent-
sprechend. Die Drittmittel nach Satz 1 sind bei der
Drittmittelverwaltung gesondert auszuweisen.“

3. § 73 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

    „(3) Beamte und Richter der Besoldungsgruppen und
kw-Besoldungsgruppen B 2 bis B 11, R 3 bis R 8, 
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W 3 sowie der Besoldungsgruppe C 4 kw sind von der
Gewährung des Zuschlags ausgenommen.“

4. § 95 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 1 werden nach dem Wort „Sozialgesetz-
buch“ das Komma und die Wörter „§ 52 des Geset-
zes über die Alterssicherung der Landwirte, § 58
des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte“ gestrichen.

    b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

        „(2) Die Dienstbezüge des Geschäftsführers oder
des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Unfall-
kasse Baden-Württemberg dürfen die Dienstbe züge
der Besoldungsgruppe B 3 nicht übersteigen. Der
stellvertretende Geschäftsführer, die Mitglieder der
Geschäftsführung sowie die leitende technische
Aufsichtsperson sind jeweils mindestens eine Be-
soldungsgruppe niedriger einzustufen als der Ge-
schäftsführer oder der Vorsitzende der Geschäfts -
führung.“

    c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

    d)  Absatz 4 wird Absatz 3.

5. Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie folgt
geändert:

    a)  In der Besoldungsgruppe A 7 wird nach der Amts-
bezeichnung „Krankenschwester 1)“ die Amtsbe-
zeichnung „Lebensmittelkontrolleur 1)“ eingefügt.

    b)  In der Besoldungsgruppe A 8 wird nach der Amts-
bezeichnung „Hauptwerkmeister“ die Amtsbezeich-
nung „Lebensmitteloberkontrolleur“ eingefügt.

    c)  In der Besoldungsgruppe A 9 wird nach der Amts-
bezeichnung „Landwirtschaftstechnischer Lehrer
und Berater 3)“ die Amtsbezeichnung „Lebensmit-
telhauptkontrolleur“ eingefügt.

    d)  In der Besoldungsgruppe A 10 wird nach der
Amtsbezeichnung „Erster Hauptstraßenmeister“
mit Funktionszusatz die Amtsbezeichnung „Erster
Lebensmittelhauptkontrolleur 3)“ eingefügt.

    e)  In der Besoldungsgruppe A 11 wird nach der Amts -
bezeichnung „Amtmann“ die Amtsbezeichnung
„Erster Lebensmittelhauptkontrolleur 2)“ eingefügt.
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Artikel 3

Änderung der Leistungsbezügeverordnung

Die Leistungsbezügeverordnung vom 14. Januar 2005
(GBl. S. 125), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Ge-
setzes vom 1. April 2014 (GBl. S. 99, 169), wird wie
folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Ein-
stellungsangebot“ die Wörter „einer anderen Hoch-
schule oder“ eingefügt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

        „Befristete Leistungsbezüge nach § 38 Absatz 1
Nr. 1 und 2 LBesGBW können nach zehnjährigem
Bezug neben einem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe W 2 bis zur Höhe von 21 Prozent und ne-
ben einem Grundgehalt der Besoldungsgruppe W 3
bis zur Höhe von 28 Prozent des jeweiligen Grund-
gehalts für ruhegehaltfähig erklärt werden.“

    b)  Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

        „An Universitäten können unbefristete und befris -
tete Leistungsbezüge nach § 38 Absatz 1 Nr. 1 und 2
LBesGBW über den für die Besoldungsgruppe W 3
geltenden Prozentsatz nach Absatz 2 Satz 1 zusam-
men höchstens

        1. für 4 Prozent der Inhaber von W 3-Stellen bis
zur Höhe von 37 Prozent des Grundgehalts,

        2. für 2 Prozent der Inhaber von W 3-Stellen bis
zur Höhe von 46 Prozent des Grundgehalts,

        3. für 1,5 Prozent der Inhaber von W 3-Stellen bis
zur Höhe von 56 Prozent des Grundgehalts und

        4. für 2,5 Prozent der Inhaber von W 3-Stellen bis
zur Höhe von 65 Prozent des Grundgehalts 

        für ruhegehaltfähig erklärt werden.“

    c)  Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

        „An Kunsthochschulen können unbefristete und be-
fristete Leistungsbezüge nach § 38 Absatz 1 Nr. 1
und 2 LBesGBW über den für die Besoldungsgrup-
pe W 3 geltenden Prozentsatz nach Absatz 2 Satz 1
zusammen höchstens

        1. für 2,5 Prozent der Inhaber von W 3-Stellen bis
zur Höhe von 37 Prozent des Grundgehalts,

        2. für 2,5 Prozent der Inhaber von W 3-Stellen bis
zur Höhe von 46 Prozent des Grundgehalts und

        3. für 1 Prozent der Inhaber von W 3-Stellen bis
zur Höhe von 65 Prozent des Grundgehalts

        für ruhegehaltfähig erklärt werden.“



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 5933

8

3. In § 7 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „Finanz- und Wirtschaftsmi-
nisterium“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung der Grundamtsbezeichnungs-Verordnung

In Nummer 2 der Anlage 2 der Grundamtsbezeichnungs-
Verordnung vom 28. Januar 1988 (GBl. S. 90), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 11. Januar 2013 (GBl.
S. 4), wird in der Spalte „Zusätze“ die Angabe „Lebens-
mittel-“ gestrichen.

Artikel 5

Erhöhung der Besoldungsdurchschnitte

(1) Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Grund-
gehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 durch
Artikel 1 dieses Gesetzes werden die nach § 39 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW)
maßgebenden Besoldungsdurchschnitte wie folgt festge-
setzt:

1. Für das Jahr 2013

    a)  Universitäten und ihnen gleich-
        gestellte Hochschulen (Pädago-
        gische Hochschulen, Kunsthoch-
        schulen) 87 502 Euro.

    b)  Hochschulen für angewandte 
        Wissenschaften 73 074 Euro.

    c)  Duale Hochschule Baden-Würt-
        temberg 70 334 Euro,

2. für das Jahr 2014

    a)  Universitäten und ihnen gleich-
        gestellte Hochschulen (Pädago-
        gische Hochschulen, Kunsthoch-
        schulen) 89 636 Euro.

    b)  Hochschulen für angewandte 
        Wissenschaften 74 860 Euro.

    c)  Duale Hochschule Baden-Würt-
        temberg 72 057 Euro.

(2) Die zuständigen Ministerien setzen auf der Grund -
lage des Absatzes 1 die Besoldungsdurchschnitte rück-
wirkend für die Jahre 2013 und 2014 gegenüber den
Hochschulen neu fest. Diese Besoldungsdurchschnitte
sind Maßstab für die Vergaberahmen für Leistungsbe -
züge nach § 38 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 LBesGBW
für die Jahre 2013 und 2014. § 7 Absatz 2 der Leistungs-
bezügeverordnung ist auch rückwirkend für die Jahre
2013 und 2014 anzuwenden; Gleiches gilt für die Ermitt-
lung der zweckgebundenen Haushaltsreste.
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Artikel 6

Übergangsvorschriften für Ämter der 
Besoldungsgruppen W 2 und W 3

(1) Der Gesamtbetrag der Leistungsbezüge nach § 38
Absatz 1 und § 96 Absatz 4 des Landesbesoldungsgeset-
zes Baden-Württemberg (LBesGBW), der am 1. Januar
2013 einem Inhaber eines Amtes der Besoldungsgruppe
W 2 oder W 3 gewährt worden ist, wird am 1. Januar
2013 zur Hälfte in Grundgehalt umgewidmet. Die Um-
widmung erfolgt jedoch höchstens bis zu dem Betrag
von 749,32 Euro in Besoldungsgruppe W 2 und bis zu
dem Betrag von 517,71 Euro in Besoldungsgruppe W 3
(Umwidmungshöchstbeträge). Der umgewidmete Betrag
der Leistungsbezüge wird Bestandteil der Grundgehalts -
erhöhung nach Artikel 1 § 1 Absatz 1. Stehen mehrere
Leistungsbezüge nach Satz 1 zu, werden sie jeweils in
voller Höhe und in folgender Reihenfolge in Grundge-
halt umgewidmet, bis die Hälfte ihres Gesamtbetrags,
höchstens jedoch der maßgebende Umwidmungshöchst-
betrag erreicht ist:

1. Unbefristete Leistungsbezüge, die an regelmäßigen
Besoldungsanpassungen teilnehmen,

2. unbefristete Leistungsbezüge, die nicht an regelmäßi-
gen Besoldungsanpassungen teilnehmen,

3. befristete Leistungsbezüge, die an regelmäßigen Be-
soldungsanpassungen teilnehmen,

4. befristete Leistungsbezüge nach § 38 Absatz 1 Num-
mern 1 bis 3 LBesGBW, die nicht an regelmäßigen
Besoldungsanpassungen teilnehmen, in der in § 38
Absatz 1 LBesGBW genannten Reihenfolge.

Haben mehrere Leistungsbezüge in der Reihenfolge
nach Satz 4 den gleichen Rang, werden diese Leistungs-
bezüge entsprechend ihrem Verhältnis zueinander umge-
widmet. 

(2) Leistungsbezüge nach § 38 Absatz 1 oder § 96 Ab-
satz 4, die in der Zeit nach dem 1. Januar 2013 bis zum
Tag der Verkündung dieses Gesetzes einem Inhaber ei-
nes Amtes der Besoldungsgruppe W 2 oder W 3 erst -
malig oder erneut gewährt worden sind oder über deren
Vergabe in diesem Zeitraum schriftlich entschieden wor-
den ist, werden nach der zeitlichen Abfolge ihrer Ge-
währung zur Hälfte in Grundgehalt umgewidmet. Satz 1
gilt entsprechend für Leistungsbezüge, die nach dem Tag
der Verkündung dieses Gesetzes erstmalig oder erneut
gewährt werden, wenn über deren Vergabe bis zum 
31. Dezember 2012 schriftlich entschieden worden ist.
Die Umwidmung tritt jeweils am Tag der erstmaligen
oder erneuten Gewährung der Leistungsbezüge ein. Die
Umwidmung erfolgt nur bis zum maßgebenden Umwid-
mungshöchstbetrag; bei mehreren zeitlich aufeinander
folgenden Umwidmungen ist für die spätere Umwid-
mung jeweils der nach der früheren Umwidmung ver-
bliebene Rest des Umwidmungshöchstbetrags maßge-
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bend. Maßgebend für die Umwidmung ist die Höhe der
Leistungsbezüge am Tag der Umwidmung nach Satz 3.
Ein Leistungsbezug, der bereits zum Zeitpunkt einer
früheren Umwidmung gewährt worden ist, unterliegt
nicht nochmals der Umwidmung. Wenn am Tag der 
Umwidmung nach Satz 3 mehrere Leistungsbezüge um -
gewidmet werden, findet Absatz 1 Satz 4 und 5 ent -
sprechende Anwendung.

(3) Absatz 1 findet auch auf Beamte Anwendung, die am
1. Januar 2013 ohne Bezüge beurlaubt waren und deren
Beurlaubung am Tag der Verkündung dieses Gesetzes
noch bestanden hat. Die Umwidmung tritt am Tag der
erneuten Gewährung der Leistungsbezüge ein. Maßge-
bend für die Umwidmung ist die Höhe der erneut ge-
währten Leistungsbezüge am Tag der Umwidmung nach
Satz 2.

(4) Bei einer am 1. Januar 2013 bestehenden Teilzeit -
beschäftigung vermindert sich der maßgebende Um -
widmungshöchstbetrag im gleichen Verhältnis wie das
Grund gehalt. Satz 1 gilt in den Fällen der Absätze 2 und 3
entsprechend. Bei einer Änderung des Beschäftigungs-
umfangs ändert sich ein Rest des Umwidmungshöchst-
betrags im gleichen Verhältnis wie das Grundgehalt.

(5) Die Umwidmungshöchstbeträge nehmen an linearen
Besoldungsanpassungen nicht teil. Wenn ein bereits ge-
währter Leistungsbezug durch die Hochschule erhöht
wird, gilt der Erhöhungsbetrag als erstmalige Gewäh -
rung eines Leistungsbezugs. Hat ein Besoldungsempfän-
ger gleichzeitig mehrere Ämter der Besoldungsgruppen
W 2 oder W 3 inne, ist die Umwidmung für jedes Amt
gesondert vorzunehmen, für das dem Grunde nach Leis -
tungsbezüge zustehen. Für die im Zusammenhang mit
der Umwidmung erforderlichen Maßnahmen ist das Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württem-
berg zuständig.

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Einmalzahlungen
nach § 38 LBesGBW, die in § 39 Absatz 6 Nummer 2
LBesGBW genannten Leistungsbezüge sowie für die
Empfänger von Leistungsbezügen nach § 97 LBesGBW.

(7) Wenn dies günstiger ist, berechnen sich die neuen
Prozentsätze zur Bestimmung der Höchstgrenzen für die
Ruhegehaltfähigkeit der Leistungsbezüge für die in den
vorstehenden Absätzen genannten Leistungsbezüge ab-
weichend von Artikel 2 Nummer 1 und Artikel 3 nach
folgender Formel:

((bisherigesGG x alter Prozentsatz + bisherigesGG) – neuesGG) x 100
____________________________________________________________________________________________________________

neues GG

Dabei sind:

bisheriges GG = am 31. Dezember 2012 geltender
Grundgehaltssatz der Besoldungs-
gruppe W 2 oder W 3,
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neues GG = am 1. Januar 2013 nach diesem Ge-
setz geltender Grundgehaltssatz der
Besoldungsgruppe W 2 oder W 3,

alter Prozentsatz = die bisherigen Prozentsätze zur Be-
stimmung der Höchstgrenzen der
Ruhegehaltfähigkeit der Leistungs-
bezüge in § 38 Absatz 6 LBesGBW
und in § 6 Absätze 2, 6 und 7 der
Leistungsbezügeverordnung jeweils
in der am Tag vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung. 

Bei der Berechnung der neuen Prozentsätze ist jeweils
die für den Beamten maßgebende Besoldungsgruppe und
der für ihn maßgebende Prozentsatz zugrunde zu legen.
Die neuen Prozentsätze sind auf zwei Nachkommastel-
len zu runden, wobei ein Rest auf zwei Stellen nach dem
Komma nach oben aufgerundet wird.

(8) Bei den in den vorstehenden Absätzen genannten
monatlichen Leistungsbezügen, die bis zum Tag der
Verkündung dieses Gesetzes nach § 38 Absatz 6 Satz 3
LBesGBW für ruhegehaltfähig erklärt worden sind, wird
der dieser Erklärung zugrundeliegende Prozentsatz zur
Bestimmung der Ruhegehaltfähigkeit der Leistungsbe -
züge ab dem 1. Januar 2013 durch einen neuen Prozent-
satz ersetzt, der sich entsprechend Absatz 7 ermittelt. Satz 1
gilt unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt die Leis -
tungsbezüge ruhegehaltfähig werden. Das Landesamt für
Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg teilt den
betroffenen Beamten und Hochschulen die Änderungen
mit.

Artikel 7

Übergangsvorschriften für Versorgungsempfänger

Für Versorgungsempfänger, die vor dem 1. Januar 2013
aus Ämtern der Besoldungsgruppen W 2 oder W 3 in
den Ruhestand getreten sind, ist eine Neufestsetzung der
Versorgung ab 1. Januar 2013 unter Anwendung dieses
Gesetzes vorzunehmen. Für Versorgungsempfänger, die
nach dem 31. Dezember 2012 bis zum Tag der Verkün-
dung dieses Gesetzes aus Ämtern der Besoldungsgrup-
pen W 2 oder W 3 in den Ruhestand getreten sind, ist ei-
ne Neufestsetzung der Versorgung ab dem Beginn des
Ruhestands unter Anwendung dieses Gesetzes vorzuneh-
men. Die Sätze 1 und 2 finden nur Anwendung, sofern
hieraus ein höherer Versorgungsbezug resultiert. Für
Hinterbliebene gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

Artikel 8

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft, soweit in Absatz 2 oder 3 nichts anderes be-
stimmt ist.
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(2) Artikel 2 Nummer 1, Artikel 3, Artikel 5, Artikel 6
und Artikel 7 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in
Kraft.

(3) Artikel 2 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2014 in Kraft.

(4) Die Verordnung der Landesregierung zur Festlegung
von Höchstgrenzen für die besoldungsrechtliche Einstu-
fung der Dienstposten in der Geschäftsführung landesun-
mittelbarer Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
und der landwirtschaftlichen Sozialversicherung vom 
23. November 2004 (GBl. S. 850) tritt am Tag nach der
Verkündung dieses Gesetzes außer Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Urteil vom 14. Februar 2012
(Az.: 2 BvL 4/10) festgestellt, dass die W 2-Besoldung in Hessen nicht den An-
forderungen an eine amtsangemessene Alimentation entspricht. Der hessische
Landesgesetzgeber hatte daher den Auftrag, bis zum 1. Januar 2013 verfassungs-
konforme Regelungen zu treffen.

Die Entscheidung des BVerfG gilt zwar unmittelbar nur für das Land Hessen. Sie
hat jedoch auch Ausstrahlungswirkung auf Baden-Württemberg. Maßgeblich
hierfür ist die identische, aus einem festen Grundgehalt und variablen Leistungs-
bezügen bestehende Systematik der W-Besoldung sowie deren Bezug zur Landes-
besoldungsordnung A. Unter Berücksichtigung der im Urteil gestellten Anforde-
rungen an die Amtsangemessenheit der Professorenbesoldung und zur Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit bei der Gewinnung von Professoren im Landesbereich
sollen daher die Grundgehälter in den Besoldungsgruppen (BesGr.) W 2 und W 3
angemessen erhöht werden.

In seiner Urteilsbegründung führt das BVerfG unter anderem aus, dass die Ämter
der Professoren in BesGr. W 2 und W 3 hohe Anforderungen an den akademi-
schen Werdegang und die Qualifikation ihrer Inhaber stellen. Diese Anforderun-
gen seien höher als das abgeschlossene akademische Studium, das für den direk-
ten Zugang zum höheren Dienst in der A-Besoldung als Voraussetzung gefordert
werde. Bei den Gymnasiallehrern im höheren Dienst kann auch das Amt des
Oberstudienrats in BesGr. A 14 von den Beamten im Wege der Beförderung er-
reicht werden, ohne dass dafür funktionsbezogene Anforderungen gelten. Hieraus
folgt, dass die Besoldung eines W 2-Professors wegen der höheren Anforderun-
gen (zum Beispiel Promotion, zusätzliche wissenschaftliche Leistungen) über
dem Endgrundgehalt der BesGr. A 14 liegen sollte, um die Amtsangemessenheit
der Besoldung nicht in Frage zu stellen. Dies ist in Baden-Württemberg derzeit
nicht der Fall, da das Grundgehalt der BesGr. W 2 (Stand: 1. Januar 2013) mit
4.650,68 Euro rund 400 Euro niedriger ist als das Endgrundgehalt der BesGr. A 14
mit 5.074,10 Euro. Im Hinblick darauf, dass hinsichtlich der Vergabe von zusätz-
lichen Leistungsbezügen kein einklagbarer Rechtsanspruch besteht (Ermessens-
entscheidung), ergibt sich daher mit Wirkung vom 1. Januar 2013 ein Anpas-
sungsbedarf bei der W 2-Besoldung. Um den Besoldungsabstand zwischen W 2
und W 3 weiterhin angemessen zu wahren, soll auch die W 3-Besoldung ange-
messen erhöht werden.

Die Grundgehaltserhöhung soll innerhalb des bisherigen Systems der W-Besoldung
mit festen Grundgehältern erfolgen. Von der Einführung eines Stufenmodells wie in
der früheren C-Besoldung soll abgesehen werden, da ein Aufstieg im Grundgehalt
durch Zeitablauf nicht mehr als wissenschaftsadäquat angesehen wird.

Um der besonderen Bedeutung der W 1-Professoren im Gesamtsystem der Wis-
senschaft Rechnung zu tragen und die Attraktivität des Hochschulsystems für
Nachwuchswissenschaftler in Baden-Württemberg zu steigern, wird mit Wirkung
vom 1. Januar 2014 auch eine Anhebung des Grundgehalts in W 1 für erforderlich
gehalten. Damit können auch die Wettbewerbsbedingungen für Nachwuchswis-
senschaftler in Baden-Württemberg deutlich verbessert werden.

Die Umwidmung eines Teils der bisherigen Leistungsbezüge in den Besoldungs-
gruppen W 2 und W 3 in Grundgehalt korrespondiert mit einer Erhöhung der
Grundgehälter und begegnet daher keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
Durch das höhere Grundgehalt wird das Professorenamt insgesamt aufgewertet
und die darin typischerweise zu erbringenden Leistungen werden höher bewertet.
Die Professoren werden durch die Umwidmung finanziell nicht schlechter ge-
stellt. Im Hinblick darauf, dass die bisher gewährten Leistungsbezüge nicht in
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vollem Umfang in Grundgehalt umgewidmet werden sollen, bleibt außerdem wei-
terhin eine leistungsbezogene Differenzierung erhalten. Ein schutzwürdiges Ver-
trauen der Professoren auf eine dauerhaft gleiche Zusammensetzung der verschie-
denen Besoldungsbestandteile besteht nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts nicht (vergleiche BVerfG, Beschluss vom 19. Juni 2012, 2 BvR
1397/09).

Die Anhebung der Grundgehälter auf ein verfassungsrechtlich angemessenes Ali-
mentationsniveau wird für die versorgungsberechtigten W-Professoren nachvollzo-
gen. Außerdem werden die Höchstgrenzen für die Ruhegehaltfähigkeit von Leis -
tungsbezügen dahingehend angepasst, dass eine Gesamtversorgung entsprechend
der bisherigen Höhe erreicht werden kann.

Der Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen Änderungen des Landesbesoldungs-
gesetzes, die die Professorenbesoldung betreffen. Daneben sind Folgeänderungen
im Versorgungsrecht sowie der Leistungsbezügeverordnung vorgesehen. Außer-
dem sollen im Landesbesoldungsgesetz die Obergrenzen für das Leitungspersonal
der Unfallkasse Baden-Württemberg festgelegt und für die neue Laufbahn des
mittleren lebensmitteltechnischen Dienstes in den Besoldungsgruppen A 7 bis 
A 11 die erforderlichen Ämter ausgebracht werden.

Die genannten Maßnahmen betreffen nur einzelne dienstrechtliche Belange eines
begrenzten Personenkreises, der durch das Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg bestimmt ist. Sie haben somit keine erheblichen Auswirkungen auf die
ökonomischen, ökologischen und sozialen Verhältnisse. Von einer Regelungsfol-
genabschätzung und einer Nachhaltigkeitsprüfung gemäß Nummer 4.3.4 der
VwV Regelungen konnte daher abgesehen werden.

Kosten

Durch die vorgesehene Anhebung der Grundgehälter in W 2 und W 3 sowie der
damit verbundenen Anpassung der Besoldungsdurchschnitte ergeben sich für das
Land Mehrkosten bei der Besoldung und Versorgung in Höhe von ca. 9,6 Mio.
Euro/Jahr. Auf Grund der vorgesehenen rückwirkenden Anhebung der Grund-
gehälter in W 2 und W 3 ab 1. Januar 2013 ergeben sich im Jahr 2014 Mehrkosten
bei der Besoldung in Höhe von insgesamt ca. 18,7 Mio. Euro. Zusätzlich wird 
die Erhöhung des Grundgehalts in W 1 ab 1. Januar 2014 zu Mehrkosten von 
ca. 0,7 Mio. Euro/Jahr führen. Die Mehrkosten werden im Einzelplan 14 gedeckt.
Ab dem Jahr 2015 sind sie in voller Höhe in der Mittelfristigen Finanzplanung
berücksichtigt.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Erhöhung der Grundgehälter in der Landesbesoldungs-
ordnung W)

Zu § 1 (Erhöhung der Grundgehaltssätze)

Die Regelung enthält die Neufestsetzung der Grundgehaltssätze in den Besol-
dungsgruppen W 2 und W 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2013.

Im Hinblick auf die Schlussfolgerung aus der Rechtsprechung des BVerfG, wo-
nach die Besoldung eines W 2-Professors wegen der höheren Anforderungen
(zum Beispiel Promotion, zusätzliche wissenschaftliche Leistungen) über dem
Endgrundgehalt eines Oberstudienrats in BesGr. A 14 (funktionsloses Beförde-
rungsamt) liegen sollte und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit bei der Ge-
winnung von Professoren, wurde das Grundgehalt in W 2 entsprechend angeho-
ben.
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Um zwischen W 2 und W 3 weiterhin einen angemessenen Besoldungsabstand zu
wahren, soll auch die W 3-Besoldung erhöht werden. Das Grundgehalt in W 3
soll so festgesetzt werden, dass es sich sowohl vom Endgrundgehalt eines Stu -
diendirektors in Besoldungsgruppe A 15 (funktionsbezogenes Beförderungsamt)
als auch von der W 2-Besoldung abhebt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 ist auch eine Erhöhung des Grundgehalts in Be-
soldungsgruppe W 1 vorgesehen. Mit der Anhebung des Grundgehalts soll die At-
traktivität der Ämter in der Besoldungsgruppe W 1 gesteigert und damit die Wett-
bewerbsbedingungen verbessert werden. 

Die Beträge der Grundgehaltserhöhung beziehen sich auf den Stand der Besol-
dung am 1. Januar 2013 und erhöhen sich durch die linearen Besoldungsanpas-
sungen zum 1. Januar 2014 und zum 1. Januar 2015 nach Maßgabe des Gesetzes
über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg
2013/2014. Die neuen Grundgehaltssätze finden sich in den Anlagen 1 bis 3 die-
ses Gesetzes.

Zu § 2 (Änderung von Anpassungsgesetzen)

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Artikel 1 § 1.

Zu Artikel 2 (Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg)

Zu Nummer 1

Die Absenkung der Höchstgrenze für den Anteil der ruhegehaltfähigen Leistungs-
bezüge von bislang 40 Prozent auf 21 Prozent in BesGr. W 2 und 28 Prozent in
BesGr. W 3 sowie von 80 Prozent auf 55 Prozent in BesGr. W 2 und auf 65 Pro-
zent in BesGr. W 3 ist eine Folge der Anhebung der Grundgehälter in den Besol-
dungsgruppen W 2 und W 3. Mit den neuen Höchstgrenzen soll sichergestellt
werden, dass der bisherige Maßstab für eine mögliche Gesamtversorgung, der
sich auch an der Endstufe der entsprechenden Besoldungsgruppe der Bundesbe-
soldungsordnung C orientierte, erhalten bleibt.

Zu Nummer 2

Die Hochschulen stehen in einer nationalen und internationalen Konkurrenz. Um
dieser Konkurrenzsituation im Einzelfall standhalten zu können, soll der Höchstbe-
trag der Zulage nach § 59 LBesGBW von bisher 600 Euro pro Monat auf die Höhe
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe W 1 festgesetzt werden. Darüber hinaus soll
die Möglichkeit geschaffen werden, dass den Juniorprofessoren und Juniordozenten
die betreffende Zulage auch aus Mitteln privater Dritter gewährt werden kann.

Zu Nummer 3

Die Änderung betrifft den Zuschlag bei Hinausschiebung der Altersgrenze. Durch
die Änderung wird klargestellt, dass auch kw-Besoldungsgruppen von der Rege-
lung erfasst sind.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a)

Durch Artikel 1 des LSV-Neuordnungsgesetzes – LSV-NOG – vom 12. April
2012 (BGBl. I S. 579) wurde die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten
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und Gartenbau als Träger für die landwirtschaftliche Sozialversicherung als bun-
desunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung er-
richtet. Die bisherigen Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung in Ba-
den-Württemberg wurden jeweils am 1. Januar 2013 in die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau eingegliedert und aufgelöst. Damit hat das
Land keine Rechtsaufsicht mehr über die Träger der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung in Baden-Württemberg.

Zu Buchstabe b)

Für die allein verbleibende Unfallkasse Baden-Württemberg ist die bisherige Be-
soldungsgruppe B 6 als Obergrenze für die Dienstbezüge des Geschäftsführers
oder des Vorsitzenden der Geschäftsführung deutlich zu hoch. Diese war nur hin-
sichtlich der wesentlich größeren Träger der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung Baden-Württemberg gerechtfertigt.

Die Besoldungsgruppe B 3 entspricht der derzeitigen Einstufung des Geschäfts-
führers der Unfallkasse Baden-Württemberg. Diese Einstufung ergab sich bisher
gemäß der EinstufungshöchstgrenzenVO vom 23. November 2004 (GBl. S. 850).
Die Punktwerte der Unfallkasse Baden-Württemberg bewegten sich zwischen 
72 Punkten im Jahre 2004 und 85 Punkten im Jahre 2010 und sanken im Jahre
2013 wieder auf 81 Punkte. Nach der EinstufungshöchstgrenzenVO ist ab 50 bis
99 Punkten die Besoldungsgruppe B 3 die Einstufungshöchstgrenze für den Ge-
schäftsführer oder den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Unfallkasse Baden-
Württemberg. Es ist nicht zu erwarten, dass die Unfallkasse Baden-Württemberg
in den nächsten Jahren die für eine Besoldungsgruppe B 4 erforderliche Mindest-
punktzahl von 100 Punkten erreicht oder überschreitet. Die Besoldungsgruppe B 3
ist daher die angemessene Einstufungshöchstgrenze für den Geschäftsführer oder
den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Unfallkasse Baden-Württemberg. 

Zu Buchstabe c)

Da in § 95 Absatz 2 Obergrenzen für die Dienstbezüge des Geschäftsführers oder
des Vorsitzenden der Geschäftsführung sowie des stellvertretenden Geschäftsfüh-
rers, der Mitglieder der Geschäftsführung und der leitenden technischen Auf-
sichtsperson der Unfallkasse Baden-Württemberg festgelegt werden, bedarf es für
diesen Personenkreis keiner entsprechenden Ermächtigung zum Erlass einer
Rechtsverordnung mehr.

Zu Buchstabe d)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 5

Für die neue Laufbahn des mittleren lebensmitteltechnischen Dienstes werden in
den Besoldungsgruppen A 7 bis A 11 die erforderlichen Ämter ausgebracht.

Zu Artikel 3 (Änderung der Leistungsbezügeverordnung)

Zu Nummer 1

Mit der Ergänzung wird klargestellt, dass Bleibeleistungsbezüge, entsprechend
der bisherigen Verwaltungspraxis, auch gewährt werden können, wenn ein Pro-
fessor ein schriftliches Einstellungsangebot einer anderen Hochschule vorlegt und
dies nicht mit einem Dienstherrn- oder Arbeitgeberwechsel verbunden ist.
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Zu Nummer 2

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Artikel 2 Nummer 1.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 4 (Änderung der Grundamtsbezeichnungs-Verordnung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 5.

Zu Artikel 5 (Erhöhung der Besoldungsdurchschnitte)

Zu Absatz 1

Die vorgesehene Anhebung der Grundgehälter in W 2 und W 3 soll mit einer An-
passung der Besoldungsdurchschnitte verbunden werden. Damit die Hochschulen
weiterhin über angemessene Mittel für Leistungsbezüge verfügen, sollen den
Hochschulen durch dieses Gesetz zusätzliche Mittel zur Erhöhung der Besol-
dungsdurchschnitte in Höhe von 9,35 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt
werden. Es ist vorgesehen, die Besoldungsdurchschnitte in dem Verhältnis zu er-
höhen, wie sich die Grundgehaltserhöhung unter Berücksichtigung der Ämterver-
teilung in W 2 und W 3 auf die jeweiligen Hochschulen auswirkt.

Für die Jahre 2013 und 2014 wurden Besoldungsdurchschnitte durch Verwal-
tungsvorschrift vom 3. September 2013 (GABl. S. 415) festgesetzt. Diese Verwal-
tungsvorschrift soll im Hinblick auf die gesetzliche Erhöhung der Besoldungs-
durchschnitte nach Verkündung dieses Gesetzes aufgehoben werden. Für das Jahr
2015 werden die Besoldungsdurchschnitte wieder durch Verwaltungsvorschrift
festgesetzt.

Zu Absatz 2

Die Regelung stellt klar, dass die zuständigen Ministerien die Besoldungsdurch-
schnitte nach Absatz 1 gegenüber den Hochschulen neu festlegen (§ 7 Leistungs-
bezügeverordnung – LBVO). Diese Besoldungsdurchschnitte werden Berech-
nungsmaßstab für die Abrechnung des Vergaberahmens durch die Hochschulen
und ersetzen damit die aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Finanz- und Wirt-
schaftsministeriums für 2013 und 2014 festgesetzten Besoldungsdurchschnitte.
Die Hochschulen rechnen die Vergaberahmen 2013 und 2014 auf der Grundlage
dieser Besoldungsdurchschnitte und der neu festgesetzten Leistungsbezüge ab; die
Vergaberahmenreste werden daraufhin nochmals ermittelt. Das Landesamt für Be-
soldung und Versorgung Baden-Württemberg teilt den Hochschulen die für die
Abrechnung der Vergaberahmen erforderlichen Beträge der nach Artikel 6 umge-
widmeten Leistungsbezüge mit. 

Zu Artikel 6 (Übergangsvorschriften für Ämter der Besoldungsgruppen W 2 und W 3)

Ziel der Umwidmung von Leistungsbezügen bei den vorhandenen Professoren ist
es, eine dauerhafte Besserstellung gegenüber neu berufenen Professoren zu ver-
meiden, die wegen der Erhöhung der Grundgehälter potenziell weniger Leistungs-
bezüge erhalten können. Dadurch soll zugleich sichergestellt werden, dass ange-
sichts begrenzter Haushaltsmittel auch nach erfolgter Grundgehaltserhöhung
künftig für die Vergabe von Leistungsbezügen noch ausreichend finanzielle Mit-
tel zur Verfügung stehen.
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In die Umwidmung werden die Leistungsbezüge nach § 38 Absatz 1 LBesGBW
einbezogen, also Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge, besondere Leistungsbe -
züge und Funktionsleistungsbezüge sowie die Leistungsbezüge nach § 96 Absatz 4
LBesGBW (Leistungsbezüge an Professoren der Hochschulen für angewandte
Wissenschaften nach Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2004).
Nicht erfasst werden nach Absatz 6 Einmalzahlungen nach § 38 LBesGBW, Leis -
tungsbezüge aus Mitteln privater Dritter (§ 39 Absatz 6 Nummer 2 LBesGBW) und
die Empfänger von Leistungsbezügen an der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg (DHBW) nach § 97 LBesGBW; siehe hierzu Begründung zu Absatz 6.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die teilweise Umwidmung der Leistungsbezüge in Grundgehalt,
die zum 1. Januar 2013 gewährt worden sind. Die Rangfolge der Umwidmung
von Leistungsbezügen in Grundgehalt richtet sich nach der Grundgehaltsaffinität
dieser Leistungsbezüge. Der Mindestbehalt von 50 Prozent des Gesamtbetrags
der Leistungsbezüge stellt außerdem sicher, dass die Leistungsbezüge durch die
Grundgehaltserhöhung nicht vollständig aufgezehrt werden können. Dies wirkt
einer Nivellierung der Leistungsbezüge entgegen. 

Zu Absatz 2

Satz 1 stellt sicher, dass die Beträge der monatlichen Leistungsbezüge, die in der
Zeit nach dem 1. Januar 2013 bis zum Tag der Verkündung dieses Gesetzes erst-
malig oder erneut gewährt worden sind oder über deren Vergabe in diesem Zeit-
raum schriftlich entschieden worden ist (vergleiche § 9 Absatz 2 LBVO), von der
Umwidmung zu Grundgehalt jeweils erfasst sind. Satz 2 stellt sicher, dass auch
Leistungsbezüge, über die vor dem 1. Januar 2013 schriftlich entschieden worden
ist, die jedoch erst für Zeiträume nach der Verkündung dieses Gesetzes gewährt
werden sollen, von der Umwidmung erfasst sind; es handelt sich dabei insbeson-
dere um Leistungsbezüge, die im Rahmen von Zielvereinbarungen unter dem
Vorbehalt der Zielerreichung zugesagt werden. Damit wird erreicht, dass die Um-
widmung alle Vergabeentscheidungen erfasst, die unter Geltung des bisherigen
Rechts, also unter Berücksichtigung einer anderen Relation von Grundgehalt und
Leistungsbezügen, getroffen wurden.

Aus den Absätzen 1 und 2 ergibt sich zum Beispiel, dass in den Fällen, in denen
zum 1. Januar 2013 eine Umwidmung von Leistungsbezügen stattgefunden hat,
nur die ab dem 2. Januar 2013 bis zum Tag der Verkündung dieses Gesetzes erst-
malig oder neu gewährten Leistungsbezüge zur Umwidmung heranzuziehen sind,
falls zum Zeitpunkt der erneuten Umwidmung der Umwidmungshöchstbetrag
noch nicht ausgeschöpft ist. Die bei der Umwidmung zum 1. Januar 2013 verblie-
benen Leistungsbezüge unterliegen nicht nochmals der Umwidmung, da jeder
Leistungsbezug nur einmal in die Umwidmung einbezogen wird. Wenn beispiels-
weise ein W 2-Professor zum 1. Januar 2013 zwei Leistungsbezüge in Höhe von
jeweils 500 Euro hat, führt die Umwidmung dazu, dass der nach Artikel 6 Absatz 1
vorrangige Leistungsbezug komplett in Grundgehalt umgewidmet wird; der ande-
re nachrangige Leistungsbezug bleibt in voller Höhe erhalten. Erhält dieser Pro-
fessor zum 1. Juli 2013 einen weiteren Leistungsbezug in Höhe von 200 Euro,
wird bei der Umwidmung dieses Leistungsbezugs der dem Professor bei der Um-
widmung zum 1. Januar 2013 verbliebene Leistungsbezug in Höhe von 500 Euro
nicht nochmals zur Umwidmung herangezogen, sondern bleibt dem Professor in
unverminderter Höhe erhalten. Zum 1. Juli 2013 erfolgt die Umwidmung des
Leis tungsbezugs in Höhe von 200 Euro zur Hälfte; nach der Umwidmung verblei-
ben dem Professor von diesem Leistungsbezug 100 Euro. 

Diese Grundsätze gelten auch, wenn zum Beispiel am 1. Januar 2013 keine Um-
widmung vorzunehmen war und erst in dem Zeitraum ab dem 2. Januar 2013 bis
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zum Tag der Verkündung dieses Gesetzes zeitlich nacheinander mehrere Leis -
tungsbezüge neu gewährt werden und mehrere Umwidmungen erfolgen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält eine Regelung zur Umwidmung von Leistungsbezügen für Be-
amte, die am 1. Januar 2013 beurlaubt waren und deren Beurlaubung am Tag der
Verkündung des Gesetzes noch bestanden hat. In diesen Fällen erfolgt die Um-
widmung nach der Beurlaubung am Tag der erneuten Gewährung der Leistungs-
bezüge.

Zu Absatz 4

Absatz 4 enthält eine Regelung zur Bestimmung des Umwidmungshöchstbetrags
von Leistungsbezügen bei teilzeitbeschäftigten Beamten. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 enthält ergänzende Regelungen zur Umwidmung von Leistungsbezügen.
Wenn ein Besoldungsempfänger gleichzeitig mehrere Ämter der Besoldungsgrup-
pen W 2 oder W 3 innehat, werden ihm nach § 7 LBesGBW nur die Bezüge aus
dem Amt mit der höheren Besoldung gewährt. Für diesen Fall regelt Satz 3, dass
auch für das Amt, aus dem keine Bezüge gewährt werden, fiktiv eine Umwid-
mung von Leistungsbezügen vorzunehmen ist. Sollte der Besoldungsempfänger
später die Besoldung aus dem letztgenannten Amt erhalten, bemessen sich die
Leistungsbezüge auf der Grundlage der fiktiven Umwidmung. Satz 3 erfasst auch
den Fall, dass ein Besoldungsempfänger ein Amt der Besoldungsgruppe W 2 und
ein Amt der Besoldungsgruppe W 3 innehat.

Zu Absatz 6

Die Umwidmung soll nur für Leistungsbezüge gelten, die als monatlich laufende
Bezüge gewährt werden. Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus der Regelung,
dass Einmalzahlungen nach § 38 LBesGBW nicht der Umwidmung unterliegen.
Des Weiteren sollen Leistungsbezüge aus Mitteln privater Dritter von der Umwid-
mung ausgenommen werden. Voraussetzung für die Erhöhung des Vergaberah-
mens aus Mitteln Dritter ist unter anderem, dass sie ausdrücklich für die Vergabe
von Leistungsbezügen zur Verfügung gestellt werden. Diese Zweckbindung steht
einer Umwidmung der Leistungsbezüge aus Mitteln privater Dritter entgegen.

Bei Empfängern von Leistungsbezügen an der DHBW nach § 97 LBesGBW führt
die Erhöhung des Grundgehalts in W 2 dazu, dass sich die betreffenden Leis -
tungsbezüge in diesem Umfang kraft Gesetzes reduzieren. Neben einem Leis -
tungsbezug nach § 97 LBesGBW werden andere Leistungsbezüge nur insoweit
gewährt, als sie bei einer Zusammenrechnung den Leistungsbezug nach § 97
LBesGBW übersteigen. Wenn die anderen Leistungsbezüge niedriger sind, be-
deutet dies, dass sie nicht zur Auszahlung kommen. Bei höheren anderen Leis -
tungsbezügen kommt nur ein Teil dieser Leistungsbezüge zur Auszahlung. In die-
sen Fällen soll von einer Umwidmung der Leistungsbezüge abgesehen werden, da
sie zu einem unangemessenen Ergebnis führen würde.

Zu Absatz 7

Die bisherigen Prozentsätze für die Ruhegehaltfähigkeit der Leistungsbezüge, die
im LBesGBW oder der LBVO geregelt sind, werden durch Artikel 2 Nummer 1
und Artikel 3 neu geregelt. Dabei wurden die neuen Prozentsätze kaufmännisch
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gerundet. Absatz 7 enthält für die Fälle, in denen sich die vorhandenen Professo-
ren durch die kaufmännische Rundung geringfügig schlechter stellen würden, ei-
ne Günstigkeitsregelung. Diese Regelung bewirkt, dass bei diesen Professoren die
Schlechterstellung durch die kaufmännische Rundung nicht greift. 

Zu Absatz 8

Absatz 8 regelt Fälle, in denen nach bisheriger Rechtslage von der nach § 38 Ab-
satz 6 Satz 3 bestehenden Möglichkeit, Leistungsbezüge mit einem bestimmten
Prozentsatz für ruhegehaltfähig zu erklären, Gebrauch gemacht wurde. Die Re -
gelung in Absatz 8 soll sicherstellen, dass die nach bisherigem Recht insgesamt
ruhegehaltfähigen Bezüge (Grundgehalt und ruhegehaltfähige Leistungsbezüge)
mindestens im gleichen Umfang erhalten bleiben. Dies erfolgt dadurch, dass die
in den Erklärungen festgelegten individuellen Prozentsätze einzelfallbezogen an
die neuen Grundgehaltssätze angepasst werden. 

Zu Artikel 7 (Übergangsvorschriften für Versorgungsempfänger)

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Artikel 1 und Artikel 6.

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Dieser Absatz regelt, dass dieses Gesetz grundsätzlich am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft tritt. Unmittelbar aus Artikel 1 ergibt sich die Erhöhung der Grund-
gehälter in W 2 und W 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2013 sowie die Erhöhung
des Grundgehalts in W 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2014. Das Inkrafttreten der
Regelungen zur Anpassung der W 2- und W 3-Besoldung mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2013 berücksichtigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im
Urteil vom 14. Februar 2012. 

Zu Absatz 2

Die neuen Höchstsätze für die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen im
Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg und in der Leistungsbezügeverord-
nung, die Erhöhung der Besoldungsdurchschnitte sowie die Übergangsvorschrif-
ten zu diesem Gesetz sollen zum 1. Januar 2013 in Kraft treten.

Zu Absatz 3

Die Änderung der Zulagenregelung in § 59 LBesGBW mit dem Ziel, die Attrakti-
vität der Ämter in der Besoldungsgruppe W 1 zu steigern und damit die Wettbe-
werbsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler zu verbessern, soll zum 1. Ja-
nuar 2014 in Kraft treten.

Zu Absatz 4

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe c
(Wegfall der Verordnungsermächtigung in § 95 Absatz 3 LBesGBW).
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C. Stellungnahmen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsver-
bände sowie der kommunalen Landesverbände im Rahmen des Anhörungsver-
fahrens nach § 89 Absatz 2 und § 90 des Landesbeamtengesetzes

Die angehörten Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände
sowie die Hochschulverbände haben im Rahmen der Anhörung beziehungsweise
der frühzeitigen Beteiligung die vorgesehene Anhebung der Grundgehälter in der 
W-Besoldung allgemein befürwortet. Zu einzelnen Regelungen des Gesetzent-
wurfs haben sich diese Einrichtungen jedoch auch kritisch geäußert. Zudem wur-
den verschiedene Änderungen vorgeschlagen. Die von den genannten Einrichtun-
gen und den kommunalen Landesverbänden vorgebrachten Anliegen zum Gesetz-
entwurf wurden mit einem Votum der Landesregierung in der nachstehenden
Übersicht zusammengefasst.

Der Landkreistag hat die im Bereich der Lebensmittelkontrolleure vorgesehenen
Änderungen ausdrücklich begrüßt und im Übrigen gegen den Gesetzentwurf kei-
ne Bedenken geäußert.

Der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Würt-
temberg hat im Rahmen der Anhörung mitgeteilt, dass die Belange der vertrete-
nen Richter durch den Gesetzentwurf nicht in besonderer Weise berührt werden.
Der bei dieser Gelegenheit erhobenen Forderung nach einer Verbesserung der
Richterbesoldung wurde nicht entsprochen, da die Besoldung der Richter nach
Auffassung der Landesregierung amtsangemessen ist.

Die Hochschulen des Landes, denen der Gesetzentwurf vom Wissenschaftsminis -
terium zur Stellungnahme übersandt wurde, haben die im Gesetzentwurf vorge -
sehene Grundgehaltserhöhung grundsätzlich begrüßt, jedoch folgende Maßnah-
men für problematisch angesehen:

Die Hochschulen kritisieren vor allem die mit der Grundgehaltserhöhung einher-
gehenden niedrigeren Leistungskomponenten. Dabei wird die teilweise Konsum-
tion bereits bezogener Leistungsbezüge (insbesondere der Funktionsleistungs -
bezüge) bemängelt und dies als Benachteiligung derer empfunden, die aufgrund
ihrer individuellen Leistung schon bisher Leistungsbezüge erworben haben. 

Der Forderung, Funktionsleistungsbezüge von der Umwidmungsregelung auszu-
nehmen, wurde nicht entsprochen, da Leistungsbezüge generell der Umwidmung
unterliegen sollen. Ziel der Umwidmung ist es, eine dauerhafte Besserstellung der
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Professoren gegenüber den neu be-
rufenen Professoren zu vermeiden. Aus diesem Grund erscheint es nicht sachge-
recht, bei der Umwidmung nach der Art des Leistungsbezugs zu differenzieren. 

Der Forderung, die Besoldungsdurchschnitte der Hochschulen und das Zulagen-
kontingent für Juniorprofessuren stärker anzuheben, um über die erhöhten Grund-
gehälter hinaus im bisherigen Niveau Spielräume für Leistungsbezüge zu erhalten
(insbesondere im Bereich der Universitäten auch für Spitzenberufungen), konnte
nicht entsprochen werden. 

Aufgegriffen wurden die Anregungen, die Vorschriften über die Umwidmung der
Leistungsbezüge verständlicher zu formulieren und schon im Gesetz dem Landes-
amt für Besoldung und Versorgung die Aufgabe zuzuweisen, die Umwidmung
der Leistungsbezüge sowie die dabei erforderlichen Neuberechnungen vorzuneh-
men und den Betroffenen das Ergebnis mitzuteilen.

Die übrigen Anliegen der Hochschulen wurden auch von den Gewerkschaften
und Verbänden im Rahmen der Anhörung vorgetragen. Hinsichtlich der Bewer-
tung dieser Anliegen wird daher auf das Votum der Landesregierung in der nach-
stehenden Übersicht verwiesen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält gegenüber der Fassung, die in die An-
hörung gegeben wurde, neben einigen Änderungen und Ergänzungen, die redak-
tioneller Art sind oder der Klarstellung dienen, nur eine materiell-rechtliche Än-
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derung in Artikel 6 Absatz 1 Satz 5 (bisher Satz 4). Hiernach sollen jetzt für den
Fall, dass mehrere Leistungsbezüge gleichrangig umzuwidmen sind, die Leis -
tungsbezüge nicht mehr in der zeitlichen Reihenfolge ihrer Vergabe, sondern ent-
sprechend ihrem Verhältnis zueinander umgewidmet werden. Diese Änderung ist
erforderlich, um die Reform der W-Besoldung auch in diesem Punkt maschinell
umsetzen zu können. 
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